
 
Absender/Antragsteller 

Verkaufsstelle bzw. Personenvereinigung des Einzelhandels  Telefonnummer (freiwillig) 

Straße, Hausnummer  Fax (freiwillig) 

PLZ, Ort  E-Mail (freiwillig) 

Vertretungsberechtigte/r   

 
 

Mindestens 3 Wochen vor dem geplanten Termin (Posteingang) an: 
 

Samtgemeinde Schwarmstedt 
Team Ordnung        Tel.: 05071/809-292 
AZ: 12200.0111/1      Fax: 0511/ 936971762 
Am Markt 1       E-Mail: ordnungswesen@schwarmstedt.de 
29690 Schwarmstedt      Homepage: www.schwarmstedt.de 
 
 

Antrag auf Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen gemäß § 5 Abs.1 Satz 1 
Niedersächsisches Gesetz über die Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG) 
 
 
Zeitraum/Anlass 

Datum 
 

Uhrzeit  
von  

 
bis 

Anlass/Sachgrund 

Datum 
 

Uhrzeit  
von  

 
bis 

Anlass/Sachgrund 

Datum 
 

Uhrzeit  
von  

 
bis 

Anlass/Sachgrund 

Datum 
 

Uhrzeit  
von  

 
bis 

Anlass/Sachgrund 

 
 

Beschreibung des Ortsbereiches 
 

 

 
weitere Verkaufsstellen (Angabe nur notwendig, wenn der Antrag nicht durch eine Personenvereinigung gestellt wird) 

 

 

 

 

 

 
 
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben.  
 
Die Hinweise auf der Folgeseite habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift  

 



 

 
Hinweise zum Antrag auf Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
 
Antragsberechtigt ist 
a) die Personenvereinigung des Einzelhandelns oder 
b) die überwiegende Anzahl der Verkaufsstellen eines Ortsbereiches 
 
Die Öffnung darf im Jahr an insgesamt höchstens vier Sonn- und Feiertagen und höchstens für die Dauer 
von 5 Stunden täglich zugelassen werden. 
 
An folgenden Tagen ist keine Öffnung zulässig: 

• Karfreitag, 

• Ostersonntag und Ostermontag, 

• Himmelfahrt, 

• Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 

• Volkstrauertag, 

• Totensonntag, 

• die Adventssonntage, 

• erster und zweiter Weihnachtsfeiertag. 
 
An Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen ist die Beschäftigung von Verkaufspersonal innerhalb 
der anerkannten Öffnungszeiten sowie für Vor- und Nachbereitungszeiten von täglich 30 Minuten an jähr-
lich höchstens 22 dieser Tage zulässig. Dabei darf die Dauer der täglichen Arbeitszeit acht Stunden nicht 
überschreiten 
 
Verkaufspersonal, das an Sonn- und Feiertagen beschäftigt wird, hat Anspruch auf folgende Ausgleichs-
zeiten: 
1. Wenn die Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, muss der Nachmittag eines Werktages der-

selben Woche in der Zeit ab 13 Uhr arbeitsfrei bleiben. 
2. Wenn die Beschäftigung länger als sechs Stunden dauert, oder die regelmäßige Arbeitszeit in den Fäl-

len der Nummer 1. spätestens um 13 Uhr endet, muss ein ganzer Werktag derselben Woche arbeits-
frei bleiben. 

3. Wenn die Beschäftigung weniger als drei Stunden dauert, muss an jedem zweiten Sonntag oder in 
jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr arbeitsfrei bleiben; anstelle des Nachmittags darf ein 
Vormittag eines Sonnabends oder eines Montags in der Zeit bis 14 Uhr arbeitsfrei gegeben werden. 

 
In den Fällen der Nrn. 1 und 2 muss mindestens jeder dritte Sonntag arbeitsfrei bleiben. 
 
Verkaufsstelleninhaber sind verpflichtet, ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäftigungszeit und -art 
des Verkaufspersonals zu führen, das an Sonn- und Feiertagen beschäftigt wird. Das Verzeichnis ist zwei 
Jahre aufzubewahren. 
 
Die Ausstellung der Genehmigung ist gebührenpflichtig. 


